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der Rentenversicherung, also über die Beitragszahler und den 
gegebenen Bundeszuschuss. Einen zusätzlichen Bundeszuschuss 
oder eine Erstattung des Bundes für die Kosten der Mütterrente 
gibt es nicht. Und bei der Rentenangleichung sind erst ab 2022 
zusätzliche Steuermittel vorgesehen, die 2025 höchstens die 
Hälfte der Kosten abdecken.

Bei der Finanzierung der Stabilisierung des Rentenniveaus weist 
die Regelung hingegen in die richtige Richtung: Gesetzlich vor-
gegeben ist, dass der Beitragssatz 20 Prozent (bis zum Jahr 2025) 
und 22 Prozent bis zum Jahr 2030 nicht übersteigt. Um dieses 
Ziel zu erreichen, werden im Bundeshalt Mittel eingestellt, die 
im Bedarfsfall eingesetzt werden können, wenn also der regel-
gebundene Beitragssatz diese Punkte überschreitet. Zusätzlich 
erhöht der Bund in den Jahren 2022 bis 2025 den allgemeinen 
Bundeszuschuss zur Rentenversicherung um jeweils 500 Millionen 
Euro zusätzlich – ab 2025 also zwei Milliarden Euro. Der Betrag 
von 500 Millionen Euro wird dabei anhand der Lohn- und Beitrags-
satzentwicklung erhöht.

Ferner wird das Drei-Säulen-Modell durch Steuermittel und Sozial-
versicherungen subventioniert. Allerdings liegen hier nur sehr 
wenige Angaben vor. Das BMAS veröffentlicht jährlich aktuelle 
Informationen zur Förderung der Riester-Renten. 2018 wurden 
demnach für Zulagen und Steuerförderung zusammen knapp vier 
Milliarden Euro ausgegeben. Keine Angaben gibt es über den 
Umfang der steuerlichen Förderung von Betriebsrenten. Für 2015 
betrugen nach Schätzung der Bundesregierung die Beitragsausfälle 
in der Sozialversicherung alleine durch die Entgeltumwandlung 
etwa drei Milliarden Euro (Bundestagsdrucksache 18/4557). Rück-
gerechnet bedeutet dies alleine für die Entgeltumwandlung eine 
steuerliche Subvention von rund 1,5 Milliarden Euro. Insgesamt 
fördert der Staat damit die zusätzliche Vorsorge aktuell mit rund 
fünf Milliarden Steuermitteln jährlich. Hinzu kommen die erhebli-
chen Beitragsausfälle in den Sozialversicherungen von geschätzten 
3,5 Milliarden Euro. 

3.10. Rentenausgaben machen weniger am 
Wohlstand aus 

Die Maßnahmen zur Kostensenkung waren tiefgreifend. Der Bei-
tragssatz hat vor dem Hintergrund des demographischen Wandels 
einen historisch niedrigen Wert erreicht. Zwar trugen dazu auch 
die aktuell gute wirtschaftliche Lage und die höheren Steuer-
zuschüsse bei. Maßgeblich sind jedoch ebenso die geschilderten 
umfassenden Leistungskürzungen im gesetzlichen Rentensystem. 

Dies zeigt der Anteil der Rentenausgaben am Bruttoinlandsprodukt. 
Obwohl heute über drei Millionen mehr Menschen eine Rente 
beziehen als 1996, machen die Ausgaben der Rentenversiche-
rung nicht mehr rund 10, sondern nur noch gut 9 Prozent am 
Wohlstand aus. Dabei ist der Rückgang im Wesentlichen auf den 
Zeitraum 2001 bis 2014 zurückzuführen.35 Und seit 2014 gibt 
es insbesondere durch die Kindererziehungszeiten für vor 1992 
geborene Kinder und andere punktuelle Leistungsverbesserungen 
spürbare Mehrausgaben, die den Abwärtstrend gebremst haben. 
Dennoch bleibt bei weiter steigender Zahl von Rentnerinnen und 
Rentner der Anteil der Ausgaben gemessen am Bruttoinlands-
produkt gerade mal stabil. 

Mehr Rentnerinnen und Rentner
bekommen weniger vom Wohlstand

in Prozent in Mio.
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Quelle: DGB, eigene Berechnungen und Darstellung; Wert aus Rentenversicherung in Zeitreihen 2019.

Auch der Vergleich mit dem Altenquotienten (Verhältnis der über 
65-jährigen zu den 20 bis 65-jährigen) zeigt das gleiche Bild. So 
entwickelten sich der Anteil der Ausgaben der Rentenversicherung 

35 Die zwischenzeitlichen Sprünge sind den beiden Wirtschaftskrisen bzw. sich 
daraus ergebende statistischer Schwankungen geschuldet, ändern aber nichts am 
allgemeinen Trend.
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am BIP und der Altenquotient bis in die 1990er Jahre relativ 
gleichförmig. Von 1998 bis 2017 ist der Altenquotient jedoch um 
fast 40 Prozent gestiegen, während das Verhältnis Ausgaben am 
BIP von 10 Prozent auf 9,1 Prozent gesunken ist. 

Trotz steigendem Alenquotient sinken
die Rentenausgaben am Wohlstand
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15
20

10

30
35

25

5
0

40 Anteil Rentenausgaben am BIPAA
AltenquotientAAAAA

19
70

19
72

19
74

19
76

20
16

20
14

20
12

20
10

20
08

20
04

20
06

20
02

19
98

19
94

19
88

20
00

19
96

19
92

19
90

19
86

19
84

19
82

19
80

19
78

5
0

0

5

97
0

19 97
2

19
74

19
7 6

19
7 88

19
8 90

19
986

19
884

19
882

19
880

19
878

19
7

Quelle: DGB, eigene Berechnung und Darstelleung; Zahlen aus Deutsche Rentenversicherung Bund: 
„Rentenversicherung in Zeitreihen 2019“.

Es müssen also deutlich mehr Rentnerinnen und Rentner versorgt 
werden. Gleichzeitig gibt die Rentenversicherung aber deutlich 
weniger des gesamten Wohlstands der Gesellschaft aus. Jede 
Rentnerin und jeder Rentner bekommt daher im Schnitt sehr viel 
weniger vom Wohlstand über die Rentenversicherung ab als noch 
vor 20 Jahren. Dies ist ein dramatischer Leistungseinschnitt, der 
bislang politisch kaum thematisiert wird.

3.11. Sicht- und Spürbare Leistungskürzungen
Das Bild des Wertverlustes durch Leistungskürzungen, sinkendes 
Rentenniveau und prekäre Beschäftigung zeigt sich auch in den 
durchschnittlichen Zahlbeträgen. Die Altersrenten der Männer 
erreichen erst seit 2013 nominal die Werte von 1996. Bei den 
Frauen seit 2007. Obwohl die Löhne von 1996 bis 2007 um 13 
und bis 2012 sogar um 27 Prozent gestiegen sind.

Zahlbeträge (Renten nach Sozial-
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Entwicklung von Bevölkerung, Altersstruktur und demografischen Belastungsquotienten 1960–2060
Jahr Personen in Mio. im Alter von ... Jahren Kinder- + 

Jugendanteil  
an der Bevölke-

rung in % 
= (1)/(5)

Altenanteil der 
Bevölkerung 

in % 

= (3)/(5)

Hochbetagten-
anteil an der 
Bevölkerung 

in % 
=(4)/(5)

Kinder- + 
 Jugendquotient 

= (1)/(2)

Altenquotient 

= (3)/(2)

Gesamtquotient 

= ((1)+(3))/(2)

unter 20 

(1)

20 bis unter 
65
(2)

65 und mehr
(3)

80 und mehr
(4)

insgesamt
(5)

1960 20,761 43,916 8,470 1,159 73,147 28,4 11,6 1,6 47,3 19,3 66,6

1970 23,413 43,877 10,780 1,536 78,070 30,0 13,8 2,0 53,4 24,6 78,0

1980 20,972 45,261 12,164 2,092 78,397 26,8 15,5 2,7 46,3 26,9 73,2

1990 17,307 50,534 11,912 3,011 79,753 21,7 14,9 3,8 34,2 23,6 57,8

2000 17,390 51,176 13,694 3,087 82,260 21,1 16,6 3,8 34,0 26,8 60,8

2015 15,027 49,806 18,085 4,729 82,176 18,3 21,1 5,8 30,3 34,7 65,0

Vorrausberechnung

2020 15,287 49,776 18,281 5,917 83,347 18,3 21,9 7,1 30,7 36,7 67,4

2030 15,451 45,977 21,425 6,002 82,854 18,6 25,9 7,2 33,6 46,6 80,2

2040 14,205 43,962 22,587 7,268 80,752 17,6 28,0 9,0 32,3 51,4 83,7

2050 12,308 42,655 22,088 8,873 77,815 15,8 28,4 11,4 30,7 51,8 72,4

2060 12,886 39,897 22,006 7,785 74,490 17,2 29,4 10,4 32,3 55,2 87,5
Vorrausberechnung: Variante 15 („Kontinuität bei stärkerer Zuwanderung“) (G1-L1-W2) – mittlere bzw. fernere Lebenserwartung im Jahr 2060 auf 82,5 Jahre (Männer) und 86,4 Jahre (Frauen) – Geburtenhäufigkeit annähernd 
konstant (1,4 Kinder je Frau im gebärfähigen Alter) – Wanderungssaldo jährlich 221.000 Personen ab 221 beziffert
Die Daten und Quotienten für die Jahre ab 2013 basieren auf der Grundlage des Zensus 2011- Die Angaben für die Jahre davor basieren auf den älteren Bevölkerungsfortschreibungen bzw- Volkszählungen.
Quelle: Eigene Darstellung nach „Sozialpolitik aktuell in Deutschland“ des IAQ der Universität Duisburg-Essen, abzurufen unter www.sozialpolitik-aktuell.de, Statistisches Bundesamt (2013), Bevölkerungsfortschreibung, 
Fachserie 1, Reihe 1.3; Statistisches Bundesamt (2019), Bevölkerung Deutschlands bis 2060. Ergebnisse der 14. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung



49Neue Sicherheit für alle Generationen

4.1. Demografische Veränderungen
Eine seit den 1970er Jahren geringe Geburtenrate und die gestie-
gene Lebenserwartung führen dazu, dass die Gruppe der über 
65-jährigen einen wachsenden Teil der Bevölkerung ausmacht und 
zukünftig ausmachen wird. Betrachtet man den Alterungsprozess 
über die Zeit, dann lässt sich erkennen, dass die geburtenstarken 
Jahrgänge („Baby-Boomer“) in den Jahren nach 2025 ins Renten-
alter nachrücken. Im Ergebnis wird aber nicht nur die Zahl älterer 
Menschen bis 2040 stark zunehmen (und danach in etwa konstant 
bleiben). Auch der Anteil der älteren Bevölkerung (65 Jahre und 
älter) gemessen an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter 
(20–65 Jahre) wird weiter steigen: Der aus diesem Verhältnis 
errechnete sog. Altenquotient steigt von derzeit 34 Prozent auf 
55,2 Prozent im Jahr 2030 und auf 61,1 Prozent im Jahr 2060.

Die Problemlage erscheint einleuchtend und verleitet zu dramati-
sierenden Prognosen, die bis hin zur Befürchtung eines zukünftig 
unfinanzierbaren Sozialstaats reichen. Angesichts der wachsen-
den Ängste der ins Rentenalter nachrückenden Bevölkerung, 
überhaupt noch eine (ausreichende) Rente zu erhalten, ist eine 
nüchterne Analyse erforderlich, die Dramatisierungen vermeidet, 
aber auch keine Verharmlosung vornimmt. 

Vor diesem Hintergrund wird häufig argumentiert, diese Ent-
wicklung führe zu einer Überlastung der jungen Menschen. Bei 
diesen Betrachtungen werden aber lediglich das Verhältnis der 
über 65-jährigen mit den 20 bis unter 65-jährigen verglichen und 
alleine die Beitragssätze und Steuerzuschüsse zum gesetzlichen 
Rentensystem als Belastung bewertet. 

Die demografischen Herausforderungen dürfen aber auch nicht 
bagatellisiert werden. Denn die Lebenserwartung ist in den zurück-
liegenden Jahren kontinuierlich angestiegen und wird vermutlich 
weiter steigen. Neben der allgemeinen Lebenserwartung spielt 
die fernere Lebenserwartung, die Personen in den Blick nimmt, 
die bereits 65 Jahre oder älter sind, eine wichtige Rolle. Ob in 
kapitalgedeckten oder umlagefinanzierten Systemen – die Renten 
müssen länger gezahlt werden. Dies führt in beiden Systemen zu 
höheren Beiträgen oder geringeren Renten. Privatisierung ist nicht 
billiger, sondern lediglich ein Verschieben der Kostenbelastung. 

Aber die Finanzierungsbelastungen des Sozialstaates im Allgemei-
nen und der Rentenversicherung im Besonderen werden keines-
wegs ausschließlich durch die Demografie bestimmt. Denn die 
Annahmen über die künftige Altersstruktur der Bevölkerung sind 
nicht gleichzusetzen mit der Entwicklung des Verhältnisses von 
Beitragszahlern und Rentnern. Für die Einnahmenseite der Renten-
versicherung ist nämlich nicht die Entwicklung der Bevölkerung 
im erwerbsfähigen Alter, sondern allein die Zahl der tatsächlich 
erwerbstätigen und beitragszahlenden Beschäftigten maßgebend. 
Es kommt also aus Sicht der umlagefinanzierten Rentenversiche-
rung nicht auf die Entwicklung des Altenquotienten an. 

4.2. Beitragssatzdogma ist keine Antwort auf 
demographischen Wandel

Die demographische Veränderung muss und kann also politisch 
gestaltet werden. Und selbst wenn und soweit dies nicht gelingt, 
kann die Antwort nicht darin liegen, die gesetzlichen Renten 
dramatisch zu kürzen und den Rentnerinnen und Rentnern einen 
noch kleineren Teil vom Wohlstand abzugeben. Pro Rentnerin 
und Rentner gibt die Rentenversicherung heute rund 25 Prozent 
weniger vom gesellschaftlichen Wohlstand (BIP) aus als 1996 
(vergleiche Grafik „Rentenausgaben am BIP und Anzahl der Rent-
nerinnen und Rentner in Kapitel 3). 

Eine solche Politik reduziert nicht die wirklichen Kosten. Sie redu-
ziert nur den Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung. 
Die Kosten werden privatisiert und versteckt – und diese Politik 
lässt jene mit unzureichenden Renten zurück, die nicht privat 
zusätzlich sparen können. 

Damit wird deutlich, wieso das Problem unzureichender Renten 
mittlerweile so verbreitet ist und politisch diskutiert wird. Es zeigt, 
wie dramatisch die Leistungskürzungen in den letzten Jahrzehnten 
waren. Ein „Weiter so“ kann kaum eine gesellschaftlich gerechte 
Antwort auf den demographischen Wandel sein. Studien des DIW 
und der Bertelsmann-Stiftung zu Rentenniveau und Altersarmut 
machen deutlich: sinkt das Rentenniveau wie vorgesehen weiter, 
steigt das Armutsrisiko dramatisch an. 

4. Künftige Entwicklungen 
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4.3. Altersübergänge
Es ist eine Errungenschaft des modernen Sozialstaats, dass ab 
Erreichen einer bestimmten Altersgrenze eine Altersrente bezogen 
werden kann. Dies gilt auch im Falle einer Erwerbsminderung. 
Es besteht dann keine Verpflichtung und Erwartung mehr zur 
Erwerbsarbeit. Eine Altersgrenze ist gleichermaßen wichtig für die 
sog. rentennahen Jahrgänge wie für die Beschäftigten im jüngeren 
und mittleren Lebensalter, die sich in ihrer Berufsbiografie und 
Lebensplanung an der Altersgrenze orientieren müssen. 

Unstrittig ist, dass die Regelaltersgrenze und die weiteren Alters-
grenzen auch Faktoren für die Finanzierungsfähigkeit der Systeme 
sind: Je höher die Altersgrenze angesetzt wird, desto geringer 
fallen – bei gegebener Lebenserwartung – die Rentenbezugsdauer 
und entsprechend die Ausgaben aus. 

4.3.1. Rente mit 67 
Die Ausgabenbegrenzung war die Begründung für die schrittweise 
Heraufsetzung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre, die ab 2030 
voll wirksam werden wird. An die betroffenen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer wurde dabei allerdings weniger gedacht, hand-
lungsleitend waren die Überlegungen zur Finanzierung. Übersehen 
wurde und wird dabei, dass Renteneintrittsalter und Berufsaustritt 
keinesfalls dasselbe sind. Die Regelaltersgrenze lässt sich durch 
einen Gesetzesbeschluss auf einfache Art verändern. Aber das be-
deutet eben nicht, dass alle Beschäftigten auch tatsächlich in der 
Lage sind, immer länger zu arbeiten und erst mit dem Anspruch 
auf eine abschlagsfreie Regelaltersrente ausscheiden können. Die 
Arbeitsmarktdaten zeigen, dass nur ein Teil der Versicherten länger 
in den Betrieben bleibt. Hingegen schaffen es viele Beschäftigte 
einfach nicht, so lange zu arbeiten. Die Gesundheitslage, die 
Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt und die Personalpolitik der 
Unternehmen lassen dies nicht zu. Im betrieblichen Alltag werden 
damit von der Regelaltersgrenze mit 67 Jahren all jene benachtei-
ligt, die belastungsintensive Tätigkeiten ausüben und in solchen 
Berufen und Tätigkeitsfeldern eingesetzt sind, bei denen die mit 
dem Alter eher rückläufigen Leistungsmerkmale ein besonderes 
Gewicht haben. 

Hier handelt es sich in erster Linie um Tätigkeiten, die
• mit starken körperlichen Belastungen verbunden sind (z. B. 

körperliche Schwerarbeit oder einseitige Belastungen), 
• einem hohen Arbeitstempo unterliegen (z. B. Band- und Ak-

kordarbeit), 
• mit ungünstigen Arbeitszeitregelungen (Wechselschicht- und 

Nachtarbeit) zusammenhängen, 
• unter ungünstigen Arbeitsumgebungseinflüssen (z. B. Hitze, 

Lärm, Nässe, Schmutz) durchgeführt werden müssen, 
• hohe physische und psychische Anforderungen stellen.

So werden diejenigen, die aufgrund ihrer physischen und psychi-
schen Konstitution nicht mithalten können, gezwungen, ihren 
erlernten Beruf aufzugeben oder hohe Abschläge bei einem vor-
gezogenen Rentenbezug hinzunehmen. Häufig droht nach einem 
Arbeitsplatzverlust eine langandauernde Arbeitslosigkeit. Zu reden 
ist von einer sozialen Polarisierung des Alters.

4.3.2. Regelaltersgrenze nicht weiter anheben
Völlig unberührt von dieser Problemlage mehren sich die Forde-
rungen, die Regelaltersgrenze nach 2030 noch weiter anzuheben. 
Die steigende fernere Lebenserwartung dient auch hier als 
Begründung. Schaut man genauer hin, wird deutlich, dass es 
„die“ Lebenserwartung aber gar nicht gibt. Es handelt sich um 
Durchschnittswerte, deren Entwicklung in den nächsten Jahren 
und Jahrzehnten nicht nur höchst ungewiss ist, sondern die auch 
die Unterschiedlichkeit der Mortalitäts- und Morbiditätsrisiken 
systematisch ausblenden. Der Fülle von internationalen und auch 
deutschlandspezifischen Untersuchungen lässt sich entnehmen, 
dass sowohl der Gesundheitszustand als auch das Mortalitäts-
risiko eng mit dem sozialen Status der Menschen zusammen-
hängen. Dies gilt für die mittlere Lebenserwartung (bei der Geburt) 
als auch für die fernere Lebenserwartung (etwa ab Erreichen des 
65. Lebensjahres): Je niedriger der Status – gemessen an Merk-
malen wie Einkommen, Qualifikation, Lebensbedingungen und Art 
der Berufstätigkeit – desto größer sind die Risiken zu erkranken 
und auch früh zu versterben. Gerade im fortgeschrittenen Lebens-
alter prägen sich diese sozialen Ungleichheiten im besonderen 
Maße aus, da sich die physischen und psychischen Belastungen – 
verbunden mit geringeren materiellen, sozialen und kulturellen 
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Ressourcen – über den Lebens- und Erwerbsverlauf hinweg 
kumulieren. Die Zugewinne der ferneren Lebenserwartung fallen 
deswegen in den unteren Statusgruppen deutlich geringer aus als 
in den mittleren und vor allem in den höheren Statusgruppen. 

So belegt die Untersuchung von Lampert u.a., dass niedrige 
Einkommen mit einer deutlich geringeren Lebenserwartung bei 
Männern einhergehen. Und auch bei Frauen zeigt sich ein 
ähnliches, wenn auch abgeschwächtes Bild.

Quelle: Lampert/Hoebel/Kroll (2019) nach Brussig, Schulz 2019 
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Eine hochgradig unterschiedliche Lebenserwartung lässt sich auch 
feststellen, wenn die Belastungen und Beanspruchungen in den 
jeweiligen Berufen und die damit verbundenen Langzeitfolgen 
berücksichtigt werden. Brussig und Schulz ermitteln, dass insbe-
sondere bei Männern hohe und sehr hohe Arbeitsbelastungen mit 
einem deutlich erhöhten Sterblichkeitsrisiko einhergehen. 

4.4. Fernere Lebenserwartung nach 
Arbeitsbelastung

Insofern führen pauschale Aussagen in die Irre. Nicht alle Älteren 
haben die positive Entwicklung der Lebenserwartung im gleichen 
Maße mitgemacht und werden sie auch in Zukunft nicht mitma-
chen. Und auch die Vorstellung, dass die sich die Arbeitsbedin-
gungen, einhergehend mit dem wirtschaftsstrukturellen Wandel, 
automatisch weiter verbessern würden, erweist sich als falsch. 
Differenzierte Analysen (vgl. vor allem Techniker-Krankenkasse 
2018) zeigen, dass sich vielmehr Belastungsschwerpunkte ver-
schieben und es zu Verschiebungen auch zwischen verschiedenen 
Beschäftigtengruppen kommt. Bedrohlich ist vor allem die deutliche 
Zunahme bei den psychischen Anforderungen und Belastungen 
sowie bei den psychischen Erkrankungen. 

Für zahlreiche Berufe und Arbeitsplätze gibt es insofern begrenzte 
Tätigkeitsdauern, d. h. faktische Höchstaltersgrenzen, die eine 
Weiterarbeit bis ins höhere Alter hinein kaum möglich machen 
(z. B. im Gesundheitswesen, in Montagebereichen der Automobil-
industrie, im Transport- und Verkehrswesen oder im Bauhaupt- und 
Baunebengewerbe). Die Berufe des Dachdeckers (Männer) und der 
Krankenschwester (Frauen) sind die typischen, aber keineswegs 
einzigen Beispiele für diese Problemlagen. 

Bei einer weiteren pauschalen Anhebung der Regelaltersgrenze 
ist abzusehen, dass sich diese soziale Polarisierung verschärft. 
In der Folge müsste eine wachsende Zahl von Beschäftigten 
eine Erwerbsminderungsrente beantragen. Allerdings haben nur 
Versicherte der Gesetzlichen Rentenversicherung Ansprüche auf 
Erwerbsminderungsrenten. EM-Renten finden sich bei der privaten 
Altersvorsorge nicht und auch bei der betrieblichen Altersver-
sorgung nur in seltenen Fällen. Die Grundphilosophie der Renten-
reformen nach 2001, nämlich das sinkende Rentenniveaus durch 
die private und betriebliche Vorsorge auszugleichen, läuft hier 
ins Leere – mit Folgen für den Einkommensstatus der Erwerbs-
geminderten. Allein deshalb sind Erwerbsminderungsrenten kein 
Äquivalent zu Altersrenten und kein Ersatz für einen regulären 
Altersübergang. 
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Deshalb bedarf es zwingend einer Regelung, die beim Altersüber-
gang berücksichtigt, unter welchen Belastungen und Beanspru-
chungen die älteren Beschäftigten gearbeitet haben. Wer aufgrund 
des Gesundheitszustands und der nur noch begrenzten Lebens-
erwartung nicht bis zur Regelaltersgrenze arbeiten kann, aber auch 
keine Erwerbsminderungsrente erhält, muss Anspruch auf eine vor-
gezogene Altersrente ohne Abschläge haben. Da es eine ausgespro-
chen schwierige, weil komplexe Aufgabe ist, diesen Personenkreis 
zu bestimmen, sollte auf der Ebene von Branchen und Betrieben 
darüber befunden werden. Eine gesetzliche Regelung wird nicht 
umsetzbar sein. Vielmehr bieten tarifvertragliche Regelungen die 
Chance, hier sehr viel zielgenauer zu unterstützen. In Tarifverträgen 
kann festgelegt werden, dass die Arbeitgeber für Beschäftigte mit 
hohen physischen und psychischen Belastungen zusätzliche Beiträge 
zahlen, so dass die Abschläge – je nach Dauer der Beschäftigung – 
ausgeglichen oder zumindest vermindert werden. 

Zu einem grundliegenden Umbruch bei der Regelung der Alters-
übergänge käme es, wenn die Anhebung der Altersgrenzen an 
den Anstieg der ferneren Lebenserwartung gekoppelt würde. Auch 
diese Idee blendet die Lebenswirklichkeit völlig aus. Unklar ist, 
wie sich der Arbeitsmarkt über 2030 hinaus entwickeln wird. Auf 
einen Automatismus, der sicherstellt, dass die Unternehmen immer 
Arbeitsplätze in ausreichender Zahl für die (weiterarbeitenden) 
Älteren bereitstellen, kann nicht gesetzt werden. Von maßgebender 
Bedeutung für die Arbeitsnachfrage in den nächsten Jahren und 
Jahrzehnten sind die gesamtwirtschaftliche sowie die wirtschafts-
strukturelle Entwicklung: Welches Wachstum von Produktion und 
Produktivität ist zu erwarten, welche Folgen für die Zahl und 
Struktur der Arbeitsplätze sowie für die Qualifikationsanforderungen 
hat die Digitalisierung der Arbeitswelt? Was ist, wenn infolge einer 
erneuten, womöglich weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise die 
Arbeitslosigkeit, insbesondere bei den Älteren steil ansteigt? 

Die Anhebung des Rentenalters wäre bei einer Dynamik nicht mehr 
das Ergebnis eines konkreten politischen Willensbildungsprozesses. 
Die Politik hat sich jedoch laufend mit den Entwicklungen auf dem 
Arbeitsmarkt zu befassen und muss entsprechend reagieren. Durch 
eine vorgegebene automatische Anpassung könnte den Besonder-
heiten der Alterssicherung und der jeweiligen demografischen und 

ökonomischen Entwicklung nicht mehr Rechnung getragen werden 
(vgl. Rische 2013: 216). Eine solche Entmachtung von Politik und 
Parlament führt dazu, Regelungen, die für die Lebenslage der 
Mehrheit der Bevölkerung grundlegend sind, ohne Rücksicht auf 
die konkreten Folgen als „alternativlos“ erscheinen zu lassen.

Die Gewerkschaften stellen sich nicht dagegen, dass ältere Be-
schäftigte sich entscheiden, länger zu arbeiten, d.h. die Bean-
tragung einer Regelaltersrente zu verschieben oder neben dem 
Rentenbezug eine Nebenbeschäftigung aufzunehmen. Aber dies 
muss freiwillig sein und bleiben und darf nicht rechtlich erzwun-
gen werden. Auch soll eine Nebenbeschäftigung nicht deshalb 
notwendig werden, weil die Altersrente nicht ausreicht, um den 
Lebensstandard abzusichern oder gar Armut zu vermeiden. 

Eine verlängerte Beschäftigung und eine entsprechend verlängerte 
Beitragszahlung steigern die Zahl der Entgeltpunkte und damit 
auch die individuelle Höhe der späteren Rente. Entsprechend er-
höhen sich aber auch die späteren Ausgaben der Rentenversiche-
rung. Ein Anheben der Regelaltersgrenze und mehr Beitragsjahre 
machen aber keineswegs die Absenkung des Rentenniveaus hin-
fällig. Selbstverständlich ist es möglich, bei der Berechnung statt 
der 45 Jahre 47 Jahre oder mehr zu unterstellen. Dann erhöht sich 
allein rechnerisch gesehen das Rentenniveau. Um die Entwicklung 
des Rentenniveaus im Zeitverlauf erkennen zu können, muss aber 
die Zahl der Versicherungsjahre konstant gehalten werden, um die 
Veränderung über die Zeit erkennen zu können. Unstatthaft ist es 
deswegen, bei der Entwicklung im Zeitverlauf von einer unter-
schiedlichen Beitragsdauer auszugehen (45 Jahre im Ausgangsjahr 
und 47 Jahre im Endjahr). Mit solchen Rechentricks modellieren 
die Bundesbank, das Institut der deutschen Wirtschaft und auch 
der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung das Rentenniveau nach oben, um durch diese 
statistisch-rechnerische Operation die tatsächliche, nach unten ge-
richtete Entwicklung des Rentenniveaus zu verdecken. Das ändert 
aber nichts daran, dass aufgrund der in der Rentenanpassungsfor-
mel enthaltenen Dämpfungsfaktoren die Renten (der aktuelle Ren-
tenwert) schwächer steigen als die Löhne. Einen „dynamisierten 
Standardrentner“ (Sachverständigenrat 2016: 321) gibt es nicht. 
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4.5. Sinkendes Rentenniveau und Armutsrisiko
Da die Renten nur noch begrenzt der Entwicklung der durchschnitt-
lichen Arbeitnehmereinkommen folgen, übersteigt die Rente eher 
und häufiger nicht mehr die Armutsrisiko-Grenze, selbst nach einer 
langjährigen Beitragszahlung. Insbesondere wenn die Renten-
anpassung schwächer ausfällt als der Anstieg des Gesamtbedarfs 
der Grundsicherung steigt auch die Zahl der Grundsicherungs-
berechtigten (Buslei, H., Fischer, B., Geyer, J., Das Rentenniveau 
spielt eine wesentliche Rolle für das Armutsrisiko im Alter, in: 
DIW-Wochenbericht 21-22, 2019)

Die Problemlage lässt sich anhand einer Modellrechnung verdeut-
lichen: Sinkt das Nettorentenniveau vor Steuern bis 2030 auf 
43 Prozent (Untergrenze der gesetzlich fixierten Niveausicherungs-
klausel) muss ein Durchschnittsverdiener schon 32 Beitragsjahre 
und ein Beschäftigter mit einer Entgeltposition von 70 Prozent 
sogar 45,7 Jahre aufweisen, um das Grundsicherungsniveau zu 
erreichen. Konkret heißt das: Bei einer Vollzeitbeschäftigung im 
Niedriglohnbereich wird eine Entgeltposition von rund 70 Prozent 
erreicht. 

Selbst 40 Jahre Beitragszahlung reichen hier aber nicht, um eine 
ausreichende Rente zu erhalten, 45,7 Jahre wären erforderlich. 
Schreibt man die Entwicklung des sinkenden Rentenniveaus bis 
2045 weiter fort, dann müssten in diesen beiden Konstellationen 
(100 Prozent und 70 Prozent) schon 33.4 bzw. 47,7 Jahre vor-
liegen.
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4.6. Kosten können nicht wegreformiert 
werden

Werden nur die Beitragssätze zur gesetzlichen Rente betrachtet, 
gerät aus dem Blick, dass ihre Senkung von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern oft damit bezahlt wird, dass dafür die Ausgaben für 
private Versicherungen steigen. So wird nur das Geschäft der priva-
ten Versicherungen betrieben und nicht der nachwachsenden Gene-
rationen. Der notwendige Gesamtbeitrag ist durch den Umstieg auf 
das Drei-Säulen-Modell nicht gesunken. Kosten und Verantwortung 
wurden systematisch auf die aktiven Beschäftigten verschoben.

Die Einbindung der demografischen Prozesse in den gesamtwirt-
schaftlichen Zusammenhang kann aufzeigen, dass durch günstige 
ökonomische Bedingungen die Belastungen verringert werden 
können und leichter zu tragen sind. Gleichwohl gilt die zentrale 
Einsicht, dass sich Belastungen nicht wegreformieren lassen – sehr 
wohl aber anders verteilen. Das weist darauf hin, dass neben 
der umlagefinanzierten Rentenversicherung und den ebenfalls 
umlage-, weil steuerfinanzierten Sondersystemen (Beamten-
versorgung, Grundsicherung, Alterssicherung der Landwirte usw.) 
auch die kapitalfundierten Altersversorgungssysteme (betriebliche 
Altersversorgung, private Vorsorge) von dem Altersumbruch in der 
Bevölkerung betroffen sind. 

Eine steigende Lebenserwartung führt zwangsläufig dazu, dass 
der für die Altersphase angesammelte Kapitalstock nun für eine 
längere Zeit reichen muss. Entweder sinken die monatlichen Aus-
zahlungen bzw. Renten oder aber der Kapitalstock muss größer 
ausfallen, was eine höhere Spar- bzw. Prämienzahlung zur Folge 
hat. Zugleich hat die Verschiebung der Altersstruktur Einfluss 
auf die Renditen einer kapitalfundierten Altersvorsorge. Zu dem 
Zeitpunkt, an dem die stark besetzten Älteren ihr Kapital auflösen 
wollen, müssen die weniger werdenden Jüngeren stärker sparen, 
um den Kurswert der Anlagen nicht absinken zu lassen. Denn 
wenn es bei einer schrumpfenden Bevölkerung nicht genügend 
Käufer für die aufzulösenden Vermögenstitel einer wachsenden 
Zahl von Rentnern gibt, fällt deren Kurs und damit deren Wert. 
Die kleiner werdende Gruppe der Erwerbstätigen muss also ihren 
Konsum einschränken, wenn der Konsum der größer werdenden 
Gruppe der Älteren wächst. Tun dies die Jüngeren nicht, müssen 

die Älteren mit geringeren Erträgen rechnen. Hintergrund dieses 
Zusammenhangs ist die so genannte „Mackenroth-These“36, 
wonach den Ruheständlern und dem Rest der Bevölkerung für 
ihre Konsumnachfrage immer nur das Volkseinkommen (bzw. 
das real-wirtschaftliche Dienstleistungs- und Güterangebot) des 
jeweils laufenden Jahres zur Verfügung steht. Auch das Ausland ist 
hier ökonomisch betrachtet keine Lösung des Problems, wie Barr/
Diamond (Barr, Nicholas/Diamond, Peter (2006): The economics of 
pensions. Oxford Economic Policy, Ausgabe 22, Nr. 1, Seite 15–39) 
und Joebges/Grabau (Maik Grabau/Heike Joebges (2012): „Das 
hohe Risiko von Fremdwährungsanleihen.“ IMK Workingpaper 92, 
Mai 2012) gezeigt haben.

4.7. Ökonomische Abhängigkeiten gestaltbar 
aber unsicher

Es bleibt die Einsicht, dass sich das realwirtschaftliche Problem des 
demografischen Umbruchs – mehr Ältere müssen durch weniger 
Jüngere versorgt werden – nicht durch die Wahl einer anderen 
Finanzierungsform umgehen lässt. Zumal selbst die Befürworten-
den eines Umstiegs einräumen, dass der (teilweise) Umstieg von 
einer Umlagefinanzierung auf ein kapitalfundiertes System für 
mehrere Jahrzehnte zu Mehrausgaben (Transitionskosten) führt. 
Vielmehr kommt es darauf an, dass das Sozialprodukt in Zukunft 
steigt und hoch genug ist, um den Prozess der intergenerationalen 
Umverteilung ohne Einkommensverluste realisieren zu können. 
Solange der Wohlstand real weiter steigt, stünde theoretisch bei 
einer tendenziell schrumpfenden Bevölkerung für jede Person mehr 
zur Verfügung – entscheidend ist dafür aber eine entsprechende 
Verteilung des Wohlstands. 

Das IMK hat in einer Studie gezeigt, wie entscheidend die ökono-
mischen Abhängigkeitsverhältnisse die demographischen Verän-
derungen ausgleichen können (Türk, Erik/Blank, Florian/Logeay, 
Camille/Wöss, Josef/Zwiener, Rudolf (2018): Den demografischen 
Wandel bewältigen: Die Schlüsselrolle des Arbeitsmarkts. Institut 
für Makroökonomie und Konjunkturforschung (Hrsg.), IMK Report 
137, April 2018). Der Altenquotient (Verhältnis „junge Köpfe“ zu 
„alten Köpfen“) steigt von 2013 bis 2060 um 72 Prozent. Der 

36 Gerhard Mackenroth: Die Reform der Sozialpolitik durch einen deutschen Sozial-
plan. in: Schriften des Vereins für Socialpolitik NF, Band 4, Berlin 1952
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ökonomische Abhängigkeitsquotient (Verhältnis der Erwerbstätigen 
zu den Rentnerinnen und Rentnerinnen) steigt aber im gleichen 
Zeitraum nur um 51 Prozent, wenn die aktuellen Erwerbsquoten 
unverändert blieben. Gelänge es außerdem, die Erwerbsquoten 
deutlich zu steigern, dann steigt der Abhängigkeitsquotient bis 
2060 – also in 47 Jahren – noch um insgesamt 10 Prozent. Dies 
macht deutlich, dass Demographie weder Naturgewalt noch Sach-
zwang ist, sondern bewältig- wie gestaltbar. 

Das IMK fasst daher seine Studie wie folgt zusammen (Türk, Erik/
Blank, Florian/Logeay, Camille/Wöss, Josef/Zwiener, Rudolf (2018): 
Den demografischen Wandel bewältigen: Die Schlüsselrolle des Ar-
beitsmarkts. Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung 
(Hrsg.), IMK Report 137, April 2018):

„Wird für Deutschland in den kommenden Jahrzehnten eine 
Arbeitsmarktentwicklung erreicht, die sich dem schwedischen 
Vorbild annähert, und wird die demografische Entwicklung 
entsprechend neueren Vorausberechnungen eintreten, ändern 
sich die ökonomischen Abhängigkeitsverhältnisse in einem 
überschaubaren Umfang, der gut bewältigt werden kann.“
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4.8. Beitragsbelastung im Drei-Säulen-Modell: 
Kosten nicht niedriger

Belastung für Arbeitnehmer steigt
Um das Rentenniveau bis 2030 auf dem Stand von 2000 
zu halten, sind Versicherungsbeiträge von 26% nötig – 
davon zahlen ...

* maximaler Förderungsbetrag; Quelle: Eigene Darstellung nach Hans-Böckler-Stiftung, IMK 2012
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Finanziert werden muss der Aufbau der privaten Vorsorge von den 
Versicherten bzw. Beschäftigten selbst, unterstützt durch staat-
liche Förderleistungen (steuerliche Freibeträge und Zulagen bzw. 
steuer- und beitragsfreie Entgeltumwandlung). Als Zielgröße der 
Förderung gelten 4 Prozent des Einkommens, eine paritätische 
Arbeitgeberbeteiligung wie bei der gesetzlichen Rente ist dabei 
nicht vorgesehen. Insofern werden die betroffenen Versicherten 
bzw. Arbeitnehmer zusätzlich durch eine entsprechende Minderung 
ihres verfügbaren Einkommens belastet. Das Ziel der Belastungs-
begrenzung bezieht sich allein auf die Rentenversicherung und 
damit faktisch nur auf die Arbeitgeber. 

Gesamtbeitrag im „Drei-Säulen-Model“
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Die Beschäftigten tragen nun also einen größeren Teil der Kosten 
des demographischen Wandels alleine. Der Beitragssatz zur 
gesetzlichen Rentenversicherung liegt aktuell bei 18,6 Prozent – 
aufgrund der Leistungskürzungen und guter Konjunktur ist er so 
niedrig wie seit 25 Jahren nicht mehr. Der Beitragssatz wird pari-
tätisch von Beschäftigten und Arbeitgebern getragen, also jeweils 
9,3 Prozent. Die Beschäftigten sollen aber zusätzlich noch vier 
Prozent für eine private Riester-Rente zahlen. Im Jahr 2030 wird 
der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung bei etwa 
22 Prozent liegen, zuzüglich der vier Prozent Riester. Die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer sollen 2030 also 15 Prozent und 
die Arbeitgeber elf Prozent tragen. Ohne die Reformen wurde 
erwartet, dass der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung 
auf etwa 26 Prozent steigen würde.37  Dies würde bei Anwendung 
der Parität bedeuten, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
ebenso wie die Arbeitgeber jeweils 13 Prozent tragen.

Verteilung der Gesamtlast
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Quelle: Schäfer, Ingo (2015): Die Illusion von der Lebensstandardsicherung. Schriftenreihe 
der Arbeitnehmerkammer Bremen (Hrsg.), 1/2015, Seite 27.

StaatGesamt
ent

Ge ArbeitgeberArbeitnehmer

Der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung ist bis 2030 
auf 22 Prozent begrenzt. Für ein Gesamtbild sind aber die notwen-
digen Beitragssätze zur privaten Vorsorge hinzuzurechnen. Denn mit 

37 Vergleiche Problembeschreibung des Gesetzentwurfs der Fraktionen SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung und 
zur Förderung eines kapitalgedeckten Altersvorsorgevermögens (Altersvermö-
gensgesetz – AVmG), Deutscher Bundestag, Drucksache 14/4595.

den vier Prozent für Riester bleiben die zusätzlichen Minderungen 
durch den Nachhaltigkeitsfaktor sowie die nachgelagerte Besteu-
erung durch das Alterseinkünftegesetz noch unbeachtet. Die Bun-
desregierung selbst geht davon aus, dass die Beschäftigten neben 
Riester 2030 noch rund 3 Prozent ihres Bruttolohns zusätzlich spa-
ren müssten, nur um das gesenkte Sicherungsniveau im Alter durch 
die nachgelagerte Besteuerung auszugleichen.38 Nimmt man die 
Beitragssätze des Alterssicherungsberichts zusammen, dann würde 
der Gesamtbeitragssatz aus allen drei Säulen bis 2030 auf rund 29 
Prozent steigen. Dabei zeigt die Analyse auch, dass die zusätzlichen 
Beiträge überwiegend durch die Beschäftigten zu tragen sind. 

Beitragssatzentwicklung bis 2030 
eines lebensstandardsicheren „Drei-
Säulen-Modells“ mit Absicherung
der drei biometrischen Risiken 
(Alter, EM, Tod)
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Quelle: Schäfer, Ingo (2015): Die Illusion von der Lebensstandardsicherung. Schriftenreihe 
der Arbeitnehmerkammer Bremen (Hrsg.), 1/2015, Seite 27.
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Das sinkenden Rentenniveau gilt auch für Renten wegen Erwerbs-
minderung sowie an Hinterbliebene. Außerdem basierten die 
Modellrechnungen der Riester-Reform darauf, dass die Regelal-
tersgrenze bei 65 liegt. Die Arbeitnehmerkammer Bremen39 hat 

38 So die Bundesregierung im Alterssicherungsbericht 2016, Seite 161 ff und laut 
Antwort Nummer 34 auf die Frage des Abgeordneten Matthias W. Birkwald in der 
Bundestagsdrucksache 18/7331, Seite 23.

39 Schäfer (2015) a.a.O.
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berechnet, wie hoch die Beiträge im Drei-Säulen-Modell sein 
müssten, wenn im Jahr 2030 eine Regelaltersgrenze von 65 Jahren 
gelten würde und neben der Altersrente auch Erwerbsminderungs-
renten und Hinterbliebenenrenten aus den privaten Versicherungen 
gezahlt werden müssten. Die Modellrechnungen kommen dann 
sogar auf acht bis neun Prozent des Bruttolohns, der nötig wäre, 
um tatsächlich die Leistungsminderungen durch ein sinkendes 
Rentenniveau und die nachgelagerte Besteuerung auszugleichen. 

4.9. Generationengerechtigkeit
Den Forderungen nach einer guten Rente wird immer wieder die 
These gegenübergestellt, dies sei alles nicht zu finanzieren. Da 
sich infolge der steigenden Lebenserwartung und der anhaltend 
niedrigen Geburtenhäufigkeit das Zahlenverhältnis zwischen 
Älteren und Jüngeren immer mehr zu Ungunsten der Jüngeren 
verschiebe, trete eine drastische Belastung und Überforderung der 
Beitragszahler ein, ohne dass diese noch darauf vertrauen können, 
selbst im Alter ausreichend hohe Renten zu erhalten. Die Umlage-
finanzierung verletze damit das Prinzip der „Generationengerech-
tigkeit“. Die Botschaft klingt bedrohlich: Die Älteren leben auf 
Kosten der Jüngeren, es droht eine Auseinandersetzung zwischen 
Jung und Alt um die Verteilung der knappen Einkommen. 

4.9.1. Im Sozialstaat stehen nicht nur 
„die Alten“ den „Jüngeren“ gegenüber 

Sozialpolitik begrenzt sich nicht auf diese Umverteilung zwischen 
Beitragszahlern und Rentenempfängern. Leistungsempfänger sind 
gleichermaßen auch Personen bzw. Haushalte im Erwerbsalter, 
wenn man u.a. an die Leistungen der Krankenversicherung, der 
Arbeitslosenversicherung und Arbeitsmarktpolitik, der Grund-
sicherung (ALG II) und besonderer Transfers (Kindergeld, Wohn-
geld, Elterngeld) denkt. Auch sind die Grenzen zwischen Leis-
tungsempfängern und Zahlenden nicht so eng, wie es auf den 
ersten Blick erscheint. Denn die Leistungsempfänger, und damit 
auch die Rentner, sind über die Verbrauchsteuern, die sie als 
Konsumenten zu zahlen haben, an der Finanzierung der (sozial)
staatlichen Ausgaben mitbeteiligt. Zu berücksichtigen ist zudem, 
dass die Renten (im zunehmenden Maße) steuerpflichtig sind und 
Beiträge an die Kranken und Pflegeversicherung zahlen. 

4.9.2. Geht es den Jüngeren schlecht, 
den Älteren zu gut? 

Zu überprüfen ist, wie sich in einem bestimmten Jahr die Einkom-
menslage der Älteren im Vergleich zu den anderen Altersgruppen 
darstellt und ob die eine oder andere Gruppe als benachteiligt 
oder bevorzugt gelten kann. Beide Gruppen sind aber keinesfalls 
homogen: So wenig es „die“ Einkommenslage der Älteren gibt, 
kann von „der“ Einkommenslage der mittleren Generation, die sich 
in der Erwerbsphase befindet und Beiträge bezahlt, ausgegangen 
werden. Wenn man mit Durchschnittswerten argumentiert und 
„alt“ mit „jung“ vergleicht, bleiben die enormen Einkommens-
unterschiede innerhalb der jeweiligen Altersgruppen verdeckt. 

Eine Gegenüberstellung allein nach dem Merkmal des Lebensalters 
nährt den Eindruck, dass die Älteren die Jungen „ausplündern”, 
ohne zu erwähnen, dass es auch bei den Alten schlecht gestellte 
und bei den Jungen gut gestellte Haushalte gibt. Es wird damit 
auch verdeckt, dass sich unzureichende Einkommen in der Alters-
phase regelmäßig aus den vorgelagerten schlechten Einkommens-
verhältnissen in der Erwerbsphase ableiten. 

4.9.3. Ungleichheit und Armut steigen in allen 
Altersgruppen

Das betrifft gleichermaßen die große Zahl niedriger Arbeitsentgelte 
(Niedriglöhne) wie auch die große Zahl niedriger Renten, in erster 
Linie niedriger Frauenrenten. Und beobachtet man das Ausmaß 
der Armutsbetroffenheit, zeigt sich, dass sowohl in der mittleren 
als auch in der älteren Generation der Kreis der Einkommens-
armen in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen ist. Aus 
den Armutsanalysen wissen wir, dass das Risiko eines unzureichen-
den Einkommens bis hin zur Armut neben dem Familienstand vor 
allem abhängig ist von der Stellung im Erwerbsleben: Langzeit-
arbeitslosigkeit, prekäre Arbeitsverhältnisse, Niedriglöhne, gesund-
heitsbelastende Arbeitsbedingungen, diskontinuierliche Erwerbs-
tätigkeit, Teilzeitarbeit und Minijobs – all dies sind Faktoren und 
Konstellationen, die die Einkommenssituation kritisch werden 
lassen. Diese erwerbsbezogenen Risiken wirken sich in der Erwerbs- 
wie in der Altersphase aus, sie gefährden zunächst die Einkom-
mensverhältnisse in der mittleren Generation und übertragen sich 
dann auch auf die Einkommenssituation im Alter. 
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Diese Disproportionen weisen auf Schieflagen der Einkommens-
verteilung innerhalb der Altersgruppen hin. Mit fehlender 
Gerechtigkeit zwischen den Generationen können die Spaltungen 
innerhalb der Generationen nicht begründet werden, denn der 
Verteilungskonflikt macht sich nicht an der Unterscheidung 
zwischen Jung und Alt, sondern an den „traditionellen“ sozial-
ökonomischen Scheidelinien fest. 

4.9.4. Generationengerechtigkeit im Zeitverlauf
Die in den Systemen der Alterssicherung zwingend verbundene 
Generationenfolge weist aber darauf hin, dass nicht nur ein 
Zeitpunkt analysiert werden kann, sondern auch der Zeitverlauf 
von Bedeutung ist. Wechselt man also von der statischen Quer-
schnitt- in eine dynamische Längsschnittbetrachtung, dann 
kommen Alterskohorten bzw. Geburtsjahrgänge ins Blickfeld. Bei 
einer solchen Analyse der intergenerationalen Verteilung über 
die Zeit hinweg steht ebenfalls die Behauptung im Raum, dass 
die Jahrgangsgruppen durch die Rentenversicherung ungleich 
behandelt werden, also keine vergleichbare sozialstaatliche Bilanz 
von Leistung und Gegenleistungen aufzuweisen haben. Behauptet 
wird: Die Jahrgangsgruppen, die jetzt als Erwerbstätige Beiträge 
zahlen, würden gegenüber den Jahrgangsgruppen, die sich in der 
Altersphase befinden, benachteiligt. Danach müssten zunehmend 
schwächer besetzte Kohorten, die in die Erwerbstätigkeit und 
Beitragspflicht nachrücken, immer mehr zahlen, obwohl sie im 
späteren Alter dann geringere Rentenansprüche erhalten als ihre 
Vorgängerkohorten. 

4.9.5. Gute Renten und gute Beiträge
Der Tatbestand, dass bei gleichbleibendem Versorgungsniveau die 
nachrückenden Jahrgänge unter dem Druck der Verschiebung der 
Relation von Beitragszahlern und Leistungsempfängern (Rentner-
quotient) stärker – d.h. durch steigende Beitragssätze – als die 
vorhergehenden Jahrgänge belastet werden, lässt sich nicht weg-
diskutieren. Dennoch ist es verfehlt, daraus eine Benachteiligung 
abzuleiten:  

• Die Belastung der nachrückenden Kohorten bezieht sich auf 
relative Größen. Denn auch wenn die Beitragssätze erhöht wer-
den, so muss dies nicht mit einer absoluten Verschlechterung 
im Einkommens- und Lebensstandard einhergehen. Vielmehr 
spricht alles dafür, dass Produktivität und Wertschöpfung 
der Gesellschaft weiter steigen werden und dass damit das 
zwischen den Bürgern aufzuteilende Sozialprodukt größer wird. 
Das heißt, dass die höheren Abzüge aus den Zuwächsen der 
Bruttoeinkommen getragen werden können und die erwerbs-
tätige Generation die Finanzierung der Altersgeneration auch 
ohne Konsumverzicht bewältigen kann. Bei einer in Zukunft 
schrumpfenden Bevölkerung kann selbst bei einem nur schwach 
steigenden Sozialprodukt das Pro-Kopf-Einkommenswachstum 
vergleichsweise hoch ausfallen. Durch die Steigerung der 
Arbeitsproduktivität lässt sich die gleiche Produktion nämlich 
mit weniger Beschäftigten herstellen und die Bruttolohn- und 
Bruttogehaltssumme auf weniger Personen verteilen. Höhere 
Beitragssätze können damit in der Zukunft womöglich leichter 
zu verkraften sein als niedrigere Beitragssätze in der Gegen-
wart. Obgleich es sich um zukünftige, erst langfristig und 
schrittweise auftretende Entwicklungen handelt, werden die 
Belastungsquoten in der aktuellen politischen Diskussion auf 
die Gegenwart bezogen.

• Bewertet man die geringere relative Beitragsbelastung der 
Vorgängerkohorten als „Bevorzugung“, fällt aus dem Blickfeld, 
dass früher nicht nur der allgemeine Lebensstandard und die 
gesamtwirtschaftlichen Verteilungsspielräume enger waren, 
sondern für die Rentenanwartschaft bzw. für einen Entgeltpunkt 
weitaus länger gearbeitet werden musste als dies heute und 
auch in Zukunft der Fall ist.
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• Die Höhe des Sozialproduktes und damit das Potential für 
die sozialstaatliche Umverteilung hängen nicht allein von der 
Investitions- und Innovationsdynamik sowie vom Arbeitseinsatz 
in der aktuellen Periode ab. Arbeitsproduktivität und wirtschaft-
liche Leistungsfähigkeit werden auch durch den Bestand an 
Realkapital, d.h. an öffentlicher Infrastruktur und Humankapital, 
bestimmt. Dieser Bestand, der in den vergangenen Perioden von 
der jetzt älteren Generation geschaffen worden ist, erweist sich 
als Vorleistung für das Einkommensniveau der nachrückenden 
Kohorten. Die nachrückenden Kohorten profitieren also immer, 
ob sie es wollen oder nicht, von den Leistungen ihrer Vorgänger. 
Der gesamtwirtschaftliche Generationenvertrag, oder besser 
der wechselseitige Verbund von Kohorten im ökonomischen 
Entwicklungsprozessverhältnis, lässt sich deshalb auch nicht 
kündigen. 

4.9.6. Generationengerechtigkeit 
fiktives Konstrukt

Grundsätzlich gilt, dass es keinen Entwicklungsverlauf geben 
kann, bei dem alle Kohorten gleichbehandelt werden. Das gilt 
nicht nur für öffentliche Sicherungssysteme, sondern gleicher-
maßen für kapitalmarktabhängige Systeme wie z.B. die private 
Altersvorsorge. Die Verhältnisse auf dem Kapitalmarkt unterliegen 
bekanntermaßen immer wieder Veränderungen. Ein Beispiel: Die 
Zinssätze variieren stark, auch die Garantiezinsen bei den Lebens-
versicherungen. Sind deshalb die nachrückenden Jahrgänge, die 
für ihre Alterssicherung privat vorsorgen und nur noch mit einer 
Mini-Verzinsung rechnen können, gegenüber den Älteren, die noch 
mit vergleichsweise hohen Renditen rechnen können, benach-
teiligt? Ist irgendjemand dafür verantwortlich, wie sollte man hier 
„Generationengerechtigkeit“ herstellen? 

Die Altersstruktur der Bevölkerung verschiebt sich, die ökonomi-
schen Rahmenbedingungen unterliegen Veränderungen, die 
Rechtsprechung führt zu neuen Entscheidungen und auch die 
politischen Verhältnisse, Mehrheiten und Meinungen sind in einer 
Demokratie nicht absehbar. Auch aus politischer und verfassungs-
rechtlicher Sicht kann es deshalb keinen Anspruch auf Gleichbe-
handlung über die Zeit hinweg geben; eine solche Vorgabe würde 
jede Veränderung ausschließen, sei es im Steuerrecht, in der 

Arbeitsmarktpolitik oder in der Sozialversicherung. Die Angleichung 
der Renten in den neuen Bundesländern an das westdeutsche 
Niveau, die Anerkennung von Kindererziehungszeiten in der 
Rentenversicherung ab einem bestimmten Stichtag oder die Ein-
führung der Pflegeversicherung mit sofortigem Anspruchsrecht 
auf Leistungen und einem entsprechenden Einführungsvorteil der 
ersten Empfängergeneration hätte es nicht geben dürfen, weil den 
Vorgängergenerationen diese Leistungen nicht zustanden.

Die Probleme treffen auch die privaten Versicherungen. Ein Bei-
spiel hierfür sind Versicherungen, die um 2000 herum noch mit 
Garantiezins von 3,5 oder gar 4 Prozent angeboten wurden. Neue 
Verträge haben sehr viel geringere Garantiezinsen. Und oftmals 
findet eine Umverteilung zwischen den Vertragskohorten statt. 

4.9.7. Gute Renten müssen finanziert werden
Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass – unabhängig vom 
Finanzierungsverfahren – für eine wachsende Zahl von älteren 
Menschen ein größerer Teil des Sozialprodukts eingesetzt werden 
muss. Es gibt keine institutionelle oder ökonomische Zauberformel, 
die diesen Tatbestand überwinden könnte. Bei jedem Finanzierungs-
system wird darüber entschieden, welche Belastungen den Jünge-
ren durch Einbußen im Konsum auferlegt werden. Beim Umlage-
verfahren erfolgt diese Entscheidung über den politischen Prozess, 
bei kapitalfundierten Systemen über Marktprozesse. 

Jegliche Form der Alterssicherung ist deshalb immer im Genera-
tionenverbund zu sehen. Denn wenn die Jüngeren die Folgen 
eines sinkenden Rentenniveaus vermeiden wollen, müssen sie die 
Versorgungslücke durch vermehrte private Vorsorge ausgleichen. 
Auch dann müssen sie für ihre Lebensversicherung Prämien zahlen 
oder ihr verfügbares Einkommen wird durch die Übertragung von 
Einkommen auf die betriebliche Altersversorgung vermindert. Im 
Ergebnis können diese Belastungen durch die private Vorsorge 
sogar stärker ausfallen als die Entlastungen durch die Begrenzung 
des Beitragssatzanstiegs. 
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Deutsche Rentenversicherung40:
Nicht beitragsgedeckte Leistungen 
und Bundeszuschüsse 2017

Die Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung erfolgt im 
Wesentlichen durch Beiträge der Versicherten; daneben werden 
Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt gezahlt. In der allgemeinen 
Rentenversicherung entsprachen die Bundeszuschüsse in Höhe 
von rund 67,8 Mrd. Euro im Jahr 2017 rund 23 Prozent der Ge-
samteinnahmen und knapp 27 Prozent der Rentenausgaben.

Diese Zuschüsse haben mehrere Funktionen: An erster Stelle 
stehen die Gewährleistung der allgemeinen Sicherungsfunktion 
der gesetzlichen Rentenversicherung und die Begrenzung des Bei- 
tragssatzes (aus arbeitsmarktpolitischen Gründen). Darüber hinaus 
dienen die Bundeszuschüsse der Kompensation nicht durch Bei-
träge gedeckter Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung.
In der umseitigen Tabelle wird nach dem Schema früherer Veröf-
fentlichungen eine aktuelle Abschätzung der nicht durch Beiträge 
begründeten Leistungen in der allgemeinen Rentenversicherung 
für das Jahr 2017 vorgenommen und den Bundeszuschüssen 
gegenüber gestellt. In der letzten Spalte wird die isolierte Wirkung 

40 Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund, Grundsatz- und  
Querschnittsbereich 0700 – Finanzen und Statistik. 10709 Berlin, Ruhrstraße 2 
Postanschrift: 10704 Berlin. Berlin, April 2019.

der ab dem Jahr 2019 wirkenden Reformen des RV-Leistungsver-
besserungs- und Stabilisierungsgesetzes („Rentenpakt“) dar-
gestellt (geänderte Texte bzw. neue Positionen sind in der Tabelle 
farbig hervorgehoben).

Wie bereits in den früheren Veröffentlichungen ausführlich darge-
legt, lassen sich bestenfalls Orientierungsgrößen für das Volumen 
der nicht beitragsgedeckten Leistungen angeben. Dazu wurde 
generell auf frühere Schätzmethoden zurückgegriffen. Lediglich 
für den sogenannten West-Ost-Transfer, der bereits heute mit kon-
zeptionellen Problemen behaftet ist und sich nach Vollendung der 
Rentenüberleitung gar nicht mehr bestimmen lassen wird, wurde 
eine neue Berechnungsmethode verwendet, die jetzt direkt an der 
„Höherwertung“ der Ost-Entgelte anknüpft.

Die Bundeszuschüsse setzen sich aus dem allgemeinen Bundeszu-
schuss West und Ost, dem zusätzlichen Bundeszuschuss und dem 
Erhöhungsbetrag zum zusätzlichen Bundeszuschuss zusammen.
Für jeden der Bestandteile gibt es gesonderte Fortschreibungsre-
geln, die in der folgenden Tabelle zusammengefasst sind.

5. Anhang

Zusammensetzung der Bundeszuschüsse 2017 und Fortschreibungsregeln
Art des Bundeszuschusses Umfang

in Mrd. Euro
Jährliche Fortschreibung

Allgemeiner Bundeszuschuss West 34,4 Lohnentwicklung der Arbeitnehmer,
Veränderung eines besonders ermittelten Beitragssatzes

Allgemeiner Bundeszuschuss Ost 9,4 Übertragung des Verhältnisses
„Bundeszuschuss zu Rentenausgaben West“ auf Ost

Zusätzlicher Bundeszuschuss 11,4 Entsprechend Aufkommen 
eines Mehrwertsteuerpunktes

Erhöhungsbetrag zum zusätzlichen Bundeszuschuss 12,6 Veränderung der Bruttolohn- und -gehaltssumme
aller Arbeitnehmer
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Nicht beitragsgedeckte Leistungen1 und Bundeszuschüsse der allgemeinen Rentenversicherung
in Mrd. Euro2

Zeile Position Jahr nachrichtlich: 
Rechtsstand 
2019 einschl. 
RV-LVStabG

20034 20095 20176 In Werten von
von 2017

(1) Rentenausgaben (inkl. KLG-Leistungen) 195,7 207,9 255,0 258,4

(2) Bundeszuschüsse

(3) a) gezahlte 53,9 57,3  67,8  68,3

(4) Anteil an Rentenausgaben 27,5 %  27,6 %  26,6 %  26,4 %

(5) b) ohne Kürzung wg. Beiträge für Kindererziehungszeiten3 57,8 - -

(6) Anteil an Rentenausgaben 29,5 % - -

(7) Nicht beitragsgedeckte Leistungen 195,7 207,9 255,0 258,4

(8) Nicht beitragsgedeckt nach Abgrenzung VDR 1995

(8.1) – Ersatzzeiten und Beschäftigungszeiten in einem Ghetto (ZRBG) 4,1 1,9 1,1

(8.2) – FRG-Zeiten (Zeiten nach dem Fremdrentengesetz) 5,6 5,1 5,9

(8.3) – Anrechnungszeiten (wg. AU, Alo, Mutterschaft, schulische Ausbildung) 8,9 8,4 8,2

(8.4) – Altersrenten vor Regelaltersgrenze (ohne vollen Abschlag) 14 11,3 11,5

(8.5) – Kindererziehungszeiten (Geburten vor 1992) 5,2 6,0 13,6 17,0

(8.6) – Kindererziehungsleistungen (KLG, für „Trümmerfrauen“) 0,8 0,3 0,1

Neu – Zus. EGPT für Berücksichtigungsz. wegen Kindererziehung (ab 92) 0,3

Neu – Kindererziehungszeiten (Geburten ab 1992 bis Mai 1999) 0,3

Neu – einigungsbedingte Leistungen (z. B. Auffüllbeträge, 2. SED-Unr.BerG) 0,1

(8.7) – EM-Renten wegen Arbeitsmarktlage (volle statt halber Rente) 1,5 0,6 0,9

(8.8) – Renten nach Mindesteinkommen/Mindestentgeltpunkten 3,3 3,0 3,3

(8.9) – Höherbewertung der Berufsausbildung 4,7 3,8 2,7

(8.10) – Wanderungsausgleich zur knappschaftlichen Rentenversicherung 1,7 2,0 2,7

(8.11) – anteiliger RV-Anteil zur KVdR (+ PVdR bis 2004) 4,1 3,0 3,6 3,8

(8.12) – Leistungen aus nachgezahlten Beiträgen (z. B. Heiratserstattung) 1,3 1,0 0,6

(8.13) – Weitere, wie anteilige Verwaltungs- und Verfahrenskosten 1,8 0,9 0,8

(9) Summe 57,0 47,3 55,7 59,3

(10) Anteil der Rentenauseaben 29,1 % 22,8 % 21,8 % 22,9 %

(11) (11) Differenz nicht beitragsgedeckter Leistungen (VDR 1995) und Bundeszuschüsse

(12) a) absolute Differenz 3,1 -10,0 -12,1 -9,0

(13) Anteil der Rentenausgaben 1,6 % 4,8 % 4,7 % 3,5 %

(14) b) absolute Differenz3 -0,8 - -

(15) Anteil der Rentenausgaben 0,4 % - -

(16) Nicht beitragsgedeckt nach erweiterter Abgrenzung

(16.1) – West-Ost-Transfer; ab 2017 „Höherwertung“ der Ost-Entgelte 13,6 14,3 29,1

(16.2) – Splitting übersteigender Anteil der Witwen-/Witwerrenten 6,0 8,3 13,5

(16.3) – Waisenrenten 0,8 0,8 0,8

(17) Zwischensumme 20,4 23,4 43,8 43,4

(18) Anteil an Rentenausgaben 10,4 % 11,3 % 17,0 % 16,8 %

(19) Summe (9) + (17) 77,4 70,7 99,1 102,7

(20) Anteil an Rentenausgaben 39,6 % 34,0 % 38,9 % 39,7 %

(21) Differenz nicht beitragsgedeckter Leistungen (erweitert) und Bundeszuschüsse

(22) a) absolute Differenz 23,5 13,4 31,3 34,4

(23) Anteil der Rentenausgaben 12,0 % 6,4 % 12,3 % 13,3 %

(24) b) absolute Differenz3 19,6 - -

(25) Anteil der Rentenausgaben 10,0 % - -

1 Approximative Schätzung unter Verwendung verfügbarer Strukturinformationen.

2 Bezug ist die ArV/AnV bzw. die allgemeine Rentenversicherung; die Ausgaben der KnRV und Bundesbeteiligung an der KnRV sind nicht berücksichtigt. Ebenso blieben weitere zweckgebundene 
Bundesmittel wie z.B. AAÜG-Erstattungen und Beiträge des Bundes für Kindererziehungszeiten außen vor.

3 Kürzungen nach dem Rentenkorrektur- und dem Haushaltssanierungsgesetz wegen der Einführung von Beiträgen des Bundes für Kindererziehungszeiten.

4 Quelle: Bericht der Bundesregierung zu diesem Thema, in DRV 10/2004, S. 569–585, insbesondere S. 579.

5 Abschätzung im April 2010 für 2009, vgl. Dr. Reineke, in DRV 1/2012, S. 1–4, insbesondere S. 3.

6 Aktuelle Abschätzung Anfang 2019 für das Jahr 2017 auf Basis der endgültigen Rechnungsergebnisse und der Rentenstatistiken des Jahres 2017.

* Mehrausgaben für 2019 in Werten des Jahres 2017 aus den aktuellen Reformen (Mütterrente II mit 3,4 Mrd. Euro und hälftiger Zuschuss zu Zusatzbeitrag der KV auf die nicht beitragsgedeckten 
Leistungen 0,2 Mrd. Euro). Der vom Bund um 0,5 Mrd. Euro für 2019 erhöhte allg. Bundeszuschuss wurde auch in Werten des Jahres 2017 dargestellt.
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